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Synopse Betreuungs- und Unterbringungsverfahren 
zum Gesetz zur 

Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4.5.2021 (BGBl I, S. 882)  
(In der Liste nicht aufgelistete Paragraphen bleiben unverändert) 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG) 
 

Neue Fassung ab 2023 Bisherige Regelung bis 31.12.2022 Anmerkungen 

Betreuungsverfahren  

§ 271 Betreuungssachen 
Betreuungssachen sind  
1. Verfahren zur Bestellung eines Betreuers und zur Aufhebung der Be-
treuung, 
2. Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts sowie 
3. sonstige Verfahren, die die rechtliche Betreuung eines Volljährigen 
(§§ 1814 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) betref-
fen, soweit es sich nicht um eine Unterbringungssache handelt. 
 

§ 271 Betreuungssachen 
Betreuungssachen sind  
1. Verfahren zur Bestellung eines Betreuers und zur Aufhebung der 
Betreuung, 
2. Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts sowie 
3. sonstige Verfahren, die die rechtliche Betreuung eines Volljähri-
gen (§§ 1896 bis 1908i des Bürgerlichen Gesetzbuchs) betreffen, 
soweit es sich nicht um eine Unterbringungssache handelt. 
 

Lediglich redaktionelle Folgeänderung (Ände-
rung der Paragraphenreihenfolge im BGB) 

§ 274 Beteiligte 
(1) Zu beteiligen sind  
1. der Betroffene, 
2. der Betreuer, sofern sein Aufgabenkreis betroffen ist, 
3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1814 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sofern sein Aufgabenkreis betroffen ist. 
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung als Beteiligter 
zum Verfahren hinzugezogen. 

§ 274 Beteiligte 
(1) Zu beteiligen sind  
1. der Betroffene, 
2. der Betreuer, sofern sein Aufgabenkreis betroffen ist, 
3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, sofern sein Aufgabenkreis betroffen ist. 
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung als Beteilig-
ter zum Verfahren hinzugezogen. 

Lediglich redaktionelle Folgeänderung (Ände-
rung der Paragraphenreihenfolge im BGB) 
 
Anfangs vorgesehene Muss-Beteiligung des 
Ehegatten (Absatz 4) nicht mehr im Gesetz. 
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(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als Beteiligte in Verfah-
ren über  
1. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts, 
2. Umfang, Inhalt oder Bestand von Entscheidungen der in Nummer 1 
genannten Art hinzuzuziehen. 
(4) Beteiligt werden können  
1. in den in Absatz 3 genannten Verfahren im Interesse des Betroffenen 
dessen Ehegatte oder Lebenspartner, wenn die Ehegatten oder Leben-
spartner nicht dauernd getrennt leben, sowie dessen Eltern, Pflegeel-
tern, Großeltern, Abkömmlinge, Geschwister und eine Person seines 
Vertrauens, 
2. der Vertreter der Staatskasse, soweit das Interesse der Staatskasse 
durch den Ausgang des Verfahrens betroffen sein kann. 
 

(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als Beteiligte in Ver-
fahren über  
1. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwil-
ligungsvorbehalts, 
2. Umfang, Inhalt oder Bestand von Entscheidungen der in Nummer 
1 genannten Art hinzuzuziehen. 
(4) Beteiligt werden können  
1. in den in Absatz 3 genannten Verfahren im Interesse des Be-
troffenen dessen Ehegatte oder Lebenspartner, wenn die Ehegat-
ten oder Lebenspartner nicht dauernd getrennt leben, sowie dessen 
Eltern, Pflegeeltern, Großeltern, Abkömmlinge, Geschwister und 
eine Person seines Vertrauens, 
2. der Vertreter der Staatskasse, soweit das Interesse der Staats-
kasse durch den Ausgang des Verfahrens betroffen sein kann. 
 

§ 275 Stellung des Betroffenen im Verfahren 
(1) In Betreuungssachen ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine 
Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig. 
(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen bei Einleitung des Ver-
farens in möglichst adressatengerechter Weise über die Aufgaben ei-
nes Betreuers, den möglichen Verlauf des Verfahrens sowie die Kosten, 
die allgemein aus der Bestellung eines Betreuers folgen können. 
 

§ 275 Verfahrensfähigkeit 
In Betreuungssachen ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine 
Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig. 
 

Unterrichtungspflicht über Folgen einer Be-
treuung  

§ 276 Verfahrenspfleger 
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen geeigneten Verfahrenspfle-
ger zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des Be-
troffenen erforderlich ist. Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
wenn  
1. von der persönlichen Anhörung des Betroffenen nach § 278 Abs. 4 
in Verbindung mit § 34 Abs. 2 abgesehen werden soll oder 
2. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwill-
gungsvorbehalts gegen den erklärten Willen des Betroffenen erfolgen 
soll. 

§ 276 Verfahrenspfleger 
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen Verfahrenspfleger zu 
bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des Be-
troffenen erforderlich ist. Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
wenn  
1. von der persönlichen Anhörung des Betroffenen nach § 278 Abs. 
4 in Verbindung mit § 34 Abs. 2 abgesehen werden soll oder 
2. Gegenstand des Verfahrens die Bestellung eines Betreuers zur 
Besorgung aller Angelegenheiten des Betroffenen oder die Erwei-

Im neuen Absatz 3 Aufgabenbeschreibung 
des Verfahrenspflegers. Dass der Verfah-
renspfleger nicht gesetzlicher Vertreter ist, 
entspricht der bisherigen Rspr., zB BGH, 
31.10.2018 - XII ZB 288/18. 
 
Im neuen Absatz 4 wird klargestellt, dass ein 
Verein oder eine Behörde nicht zum Verfah-
renspfleger bestellt werden kann. 
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(2) Von der Bestellung kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 abge-
sehen werden, wenn ein Interesse des Betroffenen an der Bestellung 
des Verfahrenspflegers offensichtlich nicht besteht. Die Nichtbestellung 
ist zu begründen. 
(3) Der Verfahrenspfleger hat die Wünsche, hilfsweise den mutmaßli-
chen Willen des Betroffenen festzustellen und im gerichtlichen Verfah-
ren zur Geltung zu bringen. Er hat den Betroffenen über Gegenstand, 
Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in geeigneter Weise zu 
informieren und ihn bei Bedarf bei der Ausübung seiner Rechte im Ver-
fahren zu unterstützen. Er ist nicht gesetzlicher Vertreter des Betroffe-
nen. 
(4) Als Verfahrenspfleger ist eine natürliche Person zu bestellen. Wer 
Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll 
nur dann zum Verfahrenspfleger bestellt werden, wenn keine andere 
geeignete Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen Führung 
der Verfahrenspflegschaft bereit ist. 
(5) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder auf-
gehoben werden, wenn die Interessen des Betroffenen von einem 
Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmäch-
tigten vertreten werden. 
(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, mit 
der Rechtskraft der Endentscheidung oder mit dem sonstigen Ab-
schluss des Verfahrens. 
(7) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder deren Aufhebung so-
wie die Ablehnung einer derartigen Maßnahme sind nicht selbständig 
anfechtbar. 
(8) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuerlegen. 
 

terung des Aufgabenkreises hierauf ist; dies gilt auch, wenn der Ge-
genstand des Verfahrens die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht er-
fasst. 
(2) Von der Bestellung kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
abgesehen werden, wenn ein Interesse des Betroffenen an der Be-
stellung des Verfahrenspflegers offensichtlich nicht besteht. Die 
Nichtbestellung ist zu begründen. 
(3) Wer Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner Berufsaus-
übung führt, soll nur dann zum Verfahrenspfleger bestellt werden, 
wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, die zur 
ehrenamtlichen Führung der Verfahrenspflegschaft bereit ist. 
(4) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder 
aufgehoben werden, wenn die Interessen des Betroffenen von ei-
nem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbe-
vollmächtigten vertreten werden. 
(5) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, 
mit der Rechtskraft der Endentscheidung oder mit dem sonstigen 
Abschluss des Verfahrens. 
(6) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder deren Aufhebung 
sowie die Ablehnung einer derartigen Maßnahme sind nicht selb-
ständig anfechtbar. 
(7) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuerlegen. 
 

§ 277 Vergütung und Aufwendungsersatz des Verfahrenspflegers 
(1) Die Verfahrenspflegschaft wird unentgeltlich geführt. Der Verfah-
renspfleger erhält Ersatz seiner Aufwendungen nach § 1877 Absatz 1 
bis 2 und 4 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Vorschuss kann nicht 
verlangt werden. 

§ 277 Vergütung und Aufwendungsersatz des Verfahrenspfle-
gers 
(1) Der Verfahrenspfleger erhält Ersatz seiner Aufwendungen nach 
§ 1835 Abs. 1 bis 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Vorschuss kann 
nicht verlangt werden. Eine Behörde oder ein Verein erhält als Ver-
fahrenspfleger keinen Aufwendungsersatz. 

Aufgaben des Verfahrenspflegers werden 
konkretisiert (§ 276 Abs. 3 FamFG). Das kann 
sich auf die Vergütung auswirken. 
 
Verweis in § 318 FamFG (Verfahrenspfleger 
im Unterbringungsverfahren) bleibt unverän-
dert. 
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(2) Wird die Verfahrenspflegschaft ausnahmsweise berufsmäßig ge-
führt, ist dies in der Bestellung festzustellen. Die Ansprüche des berufs-
mäßig tätigen Verfahrenspflegers auf Vergütung und Aufwendungser-
satz richten sich nach § 2 Absatz 2 Satz 1 und den §§ 3 bis 5 des Vor-
münder- und Betreuervergütungsgesetzes. 
(3) Anstelle des Aufwendungsersatzes und der Vergütung nach Absatz 
2 kann das Gericht dem Verfahrenspfleger eine Pauschale zubilligen, 
wenn die für die Führung der Pflegschaftsgeschäfte erforderliche Zeit 
vorhersehbar und ihre Ausschöpfung durch den Verfahrenspfleger ge-
währleistet ist. Bei der Bemessung des Geldbetrags ist die voraussicht-
lich erforderliche Zeit mit den in § 3 Absatz 1 des Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetzes bestimmten Stundensätzen zuzüglich einer 
Aufwandspauschale von 4 Euro je veranschlagter Stunde zu vergüten. 
In diesem Fall braucht der Verfahrenspfleger die von ihm aufgewandte 
Zeit und eingesetzten Mittel nicht nachzuweisen; weitergehende Auf-
wendungsersatz- und Vergütungsansprüche stehen ihm nicht zu. 
(4) Der Aufwendungsersatz und die Vergütung des Verfahrenspflegers 
sind stets aus der Staatskasse zu zahlen. § 292 Absatz 1 und 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. 
 

(2) § 1836 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entspre-
chend. Wird die Verfahrenspflegschaft ausnahmsweise berufsmä-
ßig geführt, erhält der Verfahrenspfleger neben den Aufwendungen 
nach Absatz 1 eine Vergütung in entsprechender Anwendung der 
§§ 1, 2 und 3 Abs. 1 und 2 des Vormünder- und Betreuervergü-
tungsgesetzes. 
(3) Anstelle des Aufwendungsersatzes und der Vergütung nach den 
Absätzen 1 und 2 kann das Gericht dem Verfahrenspfleger einen 
festen Geldbetrag zubilligen, wenn die für die Führung der Pflegs-
chaftsgeschäfte erforderliche Zeit vorhersehbar und ihre Ausschöp-
fung durch den Verfahrenspfleger gewährleistet ist. Bei der Bemes-
sung des Geldbetrags ist die voraussichtlich erforderliche Zeit mit 
den in § 3 Abs. 1 des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes 
bestimmten Stundensätzen zuzüglich einer Aufwandspauschale 
von 4 Euro je veranschlagter Stunde zu vergüten. In diesem Fall 
braucht der Verfahrenspfleger die von ihm aufgewandte Zeit und 
eingesetzten Mittel nicht nachzuweisen; weitergehende Aufwen-
dungsersatz- und Vergütungsansprüche stehen ihm nicht zu. 
(4) Ist ein Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins als Ver-
fahrenspfleger bestellt, stehen der Aufwendungsersatz und die Ver-
gütung nach den Absätzen 1 bis 3 dem Verein zu. § 7 Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 3 des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes so-
wie § 1835 Abs. 5 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten ent-
sprechend. Ist ein Bediensteter der Betreuungsbehörde als Verfah-
renspfleger für das Verfahren bestellt, erhält die Betreuungsbe-
hörde keinen Aufwendungsersatz und keine Vergütung. 
(5) Der Aufwendungsersatz und die Vergütung des Verfahrenspfle-
gers sind stets aus der Staatskasse zu zahlen. Im Übrigen gilt § 168 
Abs. 1 entsprechend. 
 

§ 278 Persönliche Anhörung des Betroffenen 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Bestellung eines Betreuers 
oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts persönlich anzuhö-
ren und dessen Wünsche zu erfragen. Es hat sich einen persönlichen 
Eindruck von dem Betroffenen zu verschaffen. Diesen persönlichen 

§ 278 Anhörung des Betroffenen 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Bestellung eines Be-
treuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts persön-
lich anzuhören. Es hat sich einen persönlichen Eindruck von dem 
Betroffenen zu verschaffen. Diesen persönlichen Eindruck soll sich 
das Gericht in dessen üblicher Umgebung verschaffen, wenn es der 

Klarstellung Anwesenheit des Verfahrens-
pflegers bei der Anhörung (vgl. ständige 
BGH-Rspr., zB BGH, Beschluss vom 22. Feb-
ruar 2017 - XII ZB 341/16) und des Inhaltes 
des Anhörungsgesprächs. 
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Eindruck soll sich das Gericht in dessen üblicher Umgebung verschaf-
fen, wenn es der Betroffene verlangt oder wenn es der Sachaufklärung 
dient und der Betroffene nicht widerspricht. 
(2) In der Anhörung erörtert das Gericht mit dem Betroffenen das Ver-
fahren, das Ergebnis des übermittelten Gutachtens, die Person oder 
Stelle, die als Betreuer in Betracht kommt, den Umfang des Aufgaben-
kreises und den Zeitpunkt, bis zu dem das Gericht über eine Aufhebung 
oder Verlängerung der Betreuung oder der Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts zu entscheiden hat. In geeigneten Fällen hat es den 
Betroffenen auf die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht, deren Inhalt so-
wie auf die Möglichkeit ihrer Registrierung bei dem zentralen Vorsorge-
register nach § 78a Absatz 2 der Bundesnotarordnung hinzuweisen. Hat 
das Gericht dem Betroffenen nach § 276 einen Verfahrenspfleger be-
stellt, soll die persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit stattfinden. 
(3) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 dürfen nur dann im Wege der 
Rechtshilfe erfolgen, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung 
ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen getroffen werden kann. 
(4) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 unterbleiben, weil 
hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu be-
sorgen sind, darf diese Entscheidung nur auf Grundlage eines ärztli-
chen Gutachtens getroffen werden. Unterbleibt aus diesem Grund die 
persönliche Anhörung, bedarf es auch keiner Verschaffung eines per-
sönlichen Eindrucks. 
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zuständige Behörde 
vorführen lassen, wenn er sich weigert, an Verfahrenshandlungen nach 
Absatz 1 mitzuwirken. 
(6) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies 
ausdrücklich angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, erfor-
derlichenfalls um Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane 
nachzusuchen. 
(7) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung nur 
gewaltsam geöffnet, betreten und durchsucht werden, wenn das Ge-
richt dies zu dessen Vorführung zur Anhörung ausdrücklich angeord-
net hat. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung nach Satz 1 durch 
die zuständige Behörde erfolgen. Durch diese Regelung wird das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13 Absatz 1 
des Grundgesetzes eingeschränkt. 

Betroffene verlangt oder wenn es der Sachaufklärung dient und der 
Betroffene nicht widerspricht. 
(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen über den möglichen 
Verlauf des Verfahrens. In geeigneten Fällen hat es den Betroffe-
nen auf die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht, deren Inhalt sowie 
auf die Möglichkeit ihrer Registrierung bei dem zentralen Vorsorge-
register nach § 78a Absatz 2 der Bundesnotarordnung hinzuwei-
sen. Das Gericht hat den Umfang des Aufgabenkreises und die 
Frage, welche Person oder Stelle als Betreuer in Betracht kommt, 
mit dem Betroffenen zu erörtern. 
(3) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 dürfen nur dann im Wege 
der Rechtshilfe erfolgen, wenn anzunehmen ist, dass die Entschei-
dung ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen getroffen wer-
den kann. 
(4) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 unterbleiben, 
weil hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffe-
nen zu besorgen sind, darf diese Entscheidung nur auf Grundlage 
eines ärztlichen Gutachtens getroffen werden. 
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zuständige Be-
hörde vorführen lassen, wenn er sich weigert, an Verfahrenshand-
lungen nach Absatz 1 mitzuwirken. 
(6) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies 
ausdrücklich angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, 
erforderlichenfalls um Unterstützung der polizeilichen Vollzugsor-
gane nachzusuchen. 
(7) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung 
nur gewaltsam geöffnet, betreten und durchsucht werden, wenn 
das Gericht dies zu dessen Vorführung zur Anhörung ausdrücklich 
angeordnet hat. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung nach 
Satz 1 durch die zuständige Behörde erfolgen. Durch diese Rege-
lung wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus 
Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes eingeschränkt. 
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§ 279 Anhörung der sonstigen Beteiligten, der Betreuungsbe-
hörde und des gesetzlichen Vertreters 
(1) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten vor der Bestellung eines 
Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhö-
ren. 
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde vor der Bestellung eines 
Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhö-
ren. Die Anhörung soll vor der Einholung eines Gutachtens nach § 280 
erfolgen und sich insbesondere auf folgende Kriterien beziehen:  
1. persönliche, gesundheitliche und soziale Situation des Betroffenen, 
2. Erforderlichkeit der Betreuung einschließlich geeigneter anderer Hil-
fen (§ 1814 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
3. Betreuerauswahl unter Berücksichtigung des Vorrangs der Ehren-
amtlichkeit (§ 1816 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und 
4. diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen. 
(3) Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm naheste-
hende Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung 
möglich ist. 
(4) Das Gericht hat im Fall einer Betreuerbestellung oder der Anordnung 
eines Einwilligungsvorbehalts für einen Minderjährigen (§ 1814 Absatz 
5 und § 1825 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) den gesetzlichen 
Vertreter des Betroffenen anzuhören. 
 

§ 279 Anhörung der sonstigen Beteiligten, der Betreuungsbe-
hörde und des gesetzlichen Vertreters 
(1) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten vor der Bestellung ei-
nes Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
anzuhören. 
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde vor der Bestellung ei-
nes Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
anzuhören. Die Anhörung vor der Bestellung eines Betreuers soll 
sich insbesondere auf folgende Kriterien beziehen:  
1. persönliche, gesundheitliche und soziale Situation des Betroffe-
nen, 
2. Erforderlichkeit der Betreuung einschließlich geeigneter anderer 
Hilfen (§ 1896 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
3. Betreuerauswahl unter Berücksichtigung des Vorrangs der Eh-
renamtlichkeit (§ 1897 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und 
4. diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen. 
(3) Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahe-
stehende Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzöge-
rung möglich ist. 
(4) Das Gericht hat im Fall einer Betreuerbestellung oder der An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehalts für einen Minderjährigen (§ 
1908a des Bürgerlichen Gesetzbuchs) den gesetzlichen Vertreter 
des Betroffenen anzuhören. 
 

Redaktionelle Folgeänderungen. Anhörung 
der Betreuungsbehörde soll vor der. Gutach-
tenerteilung erfolgen. 

§ 280 Einholung eines Gutachtens 
(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Ein-
willigungsvorbehalts hat eine förmliche Beweisaufnahme durch Einho-
lung eines Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahme stattzu-
finden. Der Sachverständige soll Arzt für Psychiatrie oder Arzt mit Er-
fahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie sein. 
(2) Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der Erstattung des 
Gutachtens persönlich zu untersuchen oder zu befragen. Das Ergebnis 
einer Anhörung nach § 279 Absatz 2 Satz 2 hat der Sachverständige zu 
berücksichtigen, wenn es ihm bei Erstellung seines Gutachtens vorliegt. 

§ 280 Einholung eines Gutachtens 
(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts hat eine förmliche Beweisaufnahme durch 
Einholung eines Gutachtens über die Notwendigkeit der Maß-
nahme stattzufinden. Der Sachverständige soll Arzt für Psychiatrie 
oder Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie sein. 
(2) Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der Erstattung des 
Gutachtens persönlich zu untersuchen oder zu befragen. Das Er-

Sprachliche Änderungen 
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(3) Das Gutachten hat sich auf folgende Bereiche zu erstrecken:  
1. das Krankheits- oder Behinderungsbild einschließlich dessen Ent-
wicklung, 
2. die durchgeführten Untersuchungen und die diesen zugrunde geleg-
ten Forschungserkenntnisse, 
3. den körperlichen und psychischen Zustand des Betroffenen, 
4. den aus medizinischer Sicht aufgrund der Krankheit oder Behinde-
rung erforderlichen Unterstützungsbedarf und 
5. die voraussichtliche Dauer der Maßnahme. 
 

gebnis einer Anhörung nach § 279 Absatz 2 Satz 2 hat der Sach-
verständige zu berücksichtigen, wenn es ihm bei Erstellung seines 
Gutachtens vorliegt. 
(3) Das Gutachten hat sich auf folgende Bereiche zu erstrecken:  
1. das Krankheitsbild einschließlich der Krankheitsentwicklung, 
2. die durchgeführten Untersuchungen und die diesen zugrunde ge-
legten Forschungserkenntnisse, 
3. den körperlichen und psychiatrischen Zustand des Betroffenen, 
4. den Umfang des Aufgabenkreises und 
5. die voraussichtliche Dauer der Maßnahme. 
 

§ 281 Ärztliches Zeugnis; Entbehrlichkeit eines Gutachtens 
(1) Anstelle eines Sachverständigengutachtens nach § 280 genügt ein 
ärztliches Zeugnis, wenn der Betroffene die Bestellung eines Betreuers 
beantragt und auf die Begutachtung verzichtet hat und die Einholung 
des Gutachtens insbesondere im Hinblick auf den Umfang des Aufga-
benkreises des Betreuers unverhältnismäßig wäre.  
(2) § 280 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 281 Ärztliches Zeugnis; Entbehrlichkeit eines Gutachtens 
(1) Anstelle der Einholung eines Sachverständigengutachtens nach 
§ 280 genügt ein ärztliches Zeugnis, wenn  
1. der Betroffene die Bestellung eines Betreuers beantragt und auf 
die Begutachtung verzichtet hat und die Einholung des Gutachtens 
insbesondere im Hinblick auf den Umfang des Aufgabenkreises des 
Betreuers unverhältnismäßig wäre oder 
2. ein Betreuer nur zur Geltendmachung von Rechten des Betroffe-
nen gegenüber seinem Bevollmächtigten bestellt wird. 
(2) § 280 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

 

§ 285 Ermittlung und Herausgabe einer Betreuungsverfügung oder 
einer Vorsorgevollmacht 
(1) Vor der Bestellung eines Betreuers soll das Gericht die Auskunft 
einholen, ob eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung 
des Betroffenen im Zentralen Vorsorgeregister registriert ist. Hat das 
Gericht von der Einholung einer Auskunft nur wegen Gefahr in Verzug 
abgesehen, ist die Auskunft unverzüglich nachträglich einzuholen. 
(2) In den Fällen des § 1820 Absatz 1 Satz 2, Absatz 4 Satz 1 und 2, 
Absatz 5 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt die Anordnung 
der Vorlage einer Abschrift des dort genannten Dokuments oder die An-
ordnung der Herausgabe der Vollmachtsurkunde durch Beschluss. 

§ 285 Herausgabe einer Betreuungsverfügung oder der Ab-
schrift einer Vorsorgevollmacht 
In den Fällen des § 1901c des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt 
die Anordnung der Ablieferung oder Vorlage der dort genannten 
Schriftstücke durch Beschluss. 

Auskunftspflicht des Vorsorgeregisters siehe 
§ 78f BNotO 
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§ 286 Inhalt der Beschlussformel 
(1) Die Beschlussformel enthält im Fall der Bestellung eines Betreuers 
auch 
1. die Bezeichnung des Aufgabenkreises des Betreuers unter Benen-
nung der einzelnen Aufgabenbereiche; 
2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers die Bezeichnung als Vereins-
betreuer und die des Vereins; 
3. bei Bestellung eines Behördenbetreuers die Bezeichnung als Behör-
denbetreuer und die der Behörde; 
4. bei Bestellung eines beruflichen Betreuers die Bezeichnung als be-
ruflicher Betreuer. 
(2) Die Beschlussformel enthält im Fall der Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts die Bezeichnung des Kreises der einwilligungsbedürf-
tigen Willenserklärungen. 
(3) Der Zeitpunkt, bis zu dem das Gericht über die Aufhebung oder Ver-
längerung einer Maßnahme nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu entschei-
den hat, ist in der Beschlussformel zu bezeichnen. 

§ 286 Inhalt der Beschlussformel 
(1) Die Beschlussformel enthält im Fall der Bestellung eines Betreu-
ers auch 
1. die Bezeichnung des Aufgabenkreises des Betreuers; 
2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers die Bezeichnung als Ver-
einsbetreuer und die des Vereins; 
3. bei Bestellung eines Behördenbetreuers die Bezeichnung als Be-
hördenbetreuer und die der Behörde; 
4. bei Bestellung eines Berufsbetreuers die Bezeichnung als Be-
rufsbetreuer. 
(2) Die Beschlussformel enthält im Fall der Anordnung eines Ein-
willigungsvorbehalts die Bezeichnung des Kreises der einwilli-
gungsbedürftigen Willenserklärungen. 
(3) Der Zeitpunkt, bis zu dem das Gericht über die Aufhebung oder 
Verlängerung einer Maßnahme nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu 
entscheiden hat, ist in der Beschlussformel zu bezeichnen. 

Sprachliche Änderung (Aufgabenbereiche als 
Teil des Aufgabenkreises), vgl. § 1815 BGB 

§ 287 Wirksamwerden von Beschlüssen 
(1) Beschlüsse über Umfang, Inhalt oder Bestand der Bestellung eines 
Betreuers, über die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts oder über 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 300 werden mit der 
Bekanntgabe an den Betreuer wirksam. 
(2) Ist die Bekanntgabe an den Betreuer nicht möglich oder ist Gefahr 
im Verzug, kann das Gericht die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses 
anordnen. In diesem Fall wird er wirksam, wenn der Beschluss und die 
Anordnung seiner sofortigen Wirksamkeit 
1. dem Betroffenen oder dem Verfahrenspfleger bekannt gegeben wer-
den oder 
2. der Geschäftsstelle zum Zweck der Bekanntgabe nach Nummer 1 
übergeben werden. 
Der Zeitpunkt der sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu ver-
merken. 

§ 287 Wirksamwerden von Beschlüssen 
(1) Beschlüsse über Umfang, Inhalt oder Bestand der Bestellung 
eines Betreuers, über die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
oder über den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 300 
werden mit der Bekanntgabe an den Betreuer wirksam. 
(2) Ist die Bekanntgabe an den Betreuer nicht möglich oder ist Ge-
fahr im Verzug, kann das Gericht die sofortige Wirksamkeit des Be-
schlusses anordnen. In diesem Fall wird er wirksam, wenn der Be-
schluss und die Anordnung seiner sofortigen Wirksamkeit 
1. dem Betroffenen oder dem Verfahrenspfleger bekannt gegeben 
werden oder 
2. der Geschäftsstelle zum Zweck der Bekanntgabe nach Nummer 
1 übergeben werden. 
Der Zeitpunkt der sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu 
vermerken. 

Nur redaktionelle Folgeänderung 
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(3) Ein Beschluss, der die Genehmigung nach § 1829 Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zum Gegenstand hat, wird erst zwei Wochen 
nach Bekanntgabe an den Betreuer oder Bevollmächtigten sowie an 
den Verfahrenspfleger wirksam. 

(3) Ein Beschluss, der die Genehmigung nach § 1904 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Gegenstand hat, wird erst zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe an den Betreuer oder Bevollmächtigten 
sowie an den Verfahrenspfleger wirksam. 
 

§ 289 
(aufgehoben) 

§ 289 Verpflichtung des Betreuers 
(1) Der Betreuer wird mündlich verpflichtet und über seine Aufga-
ben unterrichtet. Das gilt nicht für Vereinsbetreuer, Behördenbe-
treuer, Vereine, die zuständige Behörde und Personen, die die Be-
treuung im Rahmen ihrer Berufsausübung führen, sowie nicht für 
ehrenamtliche Betreuer, die mehr als eine Betreuung führen oder 
in den letzten zwei Jahren geführt haben. 
(2) In geeigneten Fällen führt das Gericht mit dem Betreuer und 
dem Betroffenen ein Einführungsgespräch. 
 

Nachfolgebestimmung in § 1861 BGB 

§ 290 Bestellungsurkunde 
(1) Der Betreuer erhält eine Urkunde über seine Bestellung. Die Ur-
kunde soll enthalten:  
1. die Bezeichnung des Betroffenen und des Betreuers; 
2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers oder Behördenbetreuers diese 
Bezeichnung und die Bezeichnung des Vereins oder der Behörde; 
3. den Aufgabenkreis des Betreuers unter Benennung der einzelnen 
Aufgabenbereiche; 
4. bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die Bezeichnung des 
Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen; 
5. bei der Bestellung eines vorläufigen Betreuers durch einstweilige An-
ordnung das Ende der einstweiligen Maßnahme; 
6. Angaben über eine Befreiung gemäß §§ 1859 und 1860 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs. 
(2) Soweit dies zur Beachtung berechtigter Interessen des Betroffenen 
erforderlich ist und der Schutz des Rechtsverkehrs dem nicht entgegen- 
steht, erstellt das Gericht auf Antrag des Betreuers eine weitere Ur-

§ 290 Bestellungsurkunde 
Der Betreuer erhält eine Urkunde über seine Bestellung. Die Ur-
kunde soll enthalten:  
1. die Bezeichnung des Betroffenen und des Betreuers; 
2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers oder Behördenbetreuers 
diese Bezeichnung und die Bezeichnung des Vereins oder der Be-
hörde; 
3. den Aufgabenkreis des Betreuers; 
4. bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die Bezeichnung 
des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen; 
5. bei der Bestellung eines vorläufigen Betreuers durch einstweilige 
Anordnung das Ende der einstweiligen Maßnahme. 
 

Neuer Absatz 3 bisher in § 1893 Abs. 2 BGB 
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kunde, in welcher die Angaben zu den Aufgabenbereichen des Betreu-
ers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts nur einge-
schränkt ausgewiesen werden. 
(3) Der Betreuer hat dem Gericht nach Beendigung seines Amtes die 
Bestellungsurkunde und weitere Urkunden nach Absatz 2 zurückzuge-
ben. 
 
§ 291 Überprüfung der Betreuerauswahl 
Der Betroffene kann verlangen, dass die Auswahl der Person, der ein 
Verein oder eine Behörde die Wahrnehmung der Betreuung übertragen 
hat, durch gerichtliche Entscheidung überprüft wird. Das Gericht kann 
dem Verein oder der Behörde aufgeben, eine andere Person auszu-
wählen, wenn einem Vorschlag des Betroffenen, dem keine wichtigen 
Gründe entgegenstehen, nicht entsprochen wurde oder die ausge-
wählte Person zur Wahrnehmung dieser Betreuung nicht geeignet er-
scheint. § 35 ist nicht anzuwenden. 
 

§ 291 Überprüfung der Betreuerauswahl 
Der Betroffene kann verlangen, dass die Auswahl der Person, der 
ein Verein oder eine Behörde die Wahrnehmung der Betreuung 
übertragen hat, durch gerichtliche Entscheidung überprüft wird. Das 
Gericht kann dem Verein oder der Behörde aufgeben, eine andere 
Person auszuwählen, wenn einem Vorschlag des Betroffenen, dem 
keine wichtigen Gründe entgegenstehen, nicht entsprochen wurde 
oder die bisherige Auswahl dem Wohl des Betroffenen zuwiderläuft. 
§ 35 ist nicht anzuwenden. 
 

Nur sprachliche Änderung 

§ 292 Zahlungen an den Betreuer; Verordnungsermächtigung 
(1) Das Gericht setzt auf Antrag des Betreuers oder des Betroffenen 
oder nach eigenem Ermessen durch Beschluss fest: 
1. einen dem Betreuer zu zahlenden Vorschuss, den ihm zu leistenden 
Ersatz von Aufwendungen oder die Aufwandspauschale, soweit der Be-
treuer die Zahlungen aus der Staatskasse verlangen kann (§ 1879 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder ihm die Vermögenssorge nicht über-
tragen wurde; 
2. eine dem ehrenamtlichen Betreuer zu bewilligende Vergütung oder 
Abschlagszahlung (§ 1876 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder 
3. eine dem beruflichen Betreuer oder dem Betreuungsverein zu bewil-
ligende Vergütung nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsge-
setz. 
(2) Das Gericht kann eine nach Absatz 1 Nummer 3 zu bewilligende 
Vergütung auf Antrag des Betreuers oder des Betreuungsvereins auch 
für zukünftige Zeiträume durch Beschluss festsetzen, wenn die Voraus-
setzungen des § 15 Absatz 2 Satz 1 des Vormünder- und Betreuerver-
gütungsgesetzes vorliegen. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt für 

§ 168 Beschluss über Zahlungen des Mündels 
(1) Das Gericht setzt durch Beschluss fest, wenn der Vormund, Ge-
genvormund oder Mündel die gerichtliche Festsetzung beantragt o-
der das Gericht sie für angemessen hält: 
1. Vorschuss, Ersatz von Aufwendungen, Aufwandsentschädigung, 
soweit der Vormund oder Gegenvormund sie aus der Staatskasse 
verlangen kann (§ 1835 Abs. 4 und § 1835a Abs. 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder ihm nicht die Vermögenssorge übertragen 
wurde; 
2. eine dem Vormund oder Gegenvormund zu bewilligende Vergü-
tung oder Abschlagszahlung (§ 1836 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs). 
… Erfolgt keine Festsetzung nach Satz 1 und richten sich die in 
Satz 1 bezeichneten Ansprüche gegen die Staatskasse, gelten die 
Vorschriften über das Verfahren bei der Entschädigung von Zeugen 
hinsichtlich ihrer baren Auslagen sinngemäß. 
(2) In dem Antrag sollen die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Mündels dargestellt werden. § 118 Abs. 2 Satz 1 und 

§ 292 Abs. 2 FamFG lässt Dauerauszahlun-
gen der Vergütung zu. 
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die jeweils nach § 15 Absatz 1 Satz 1 des Vormünder- und Betreuerver-
gütungsgesetzes maßgeblichen Zeiträume. Die Festsetzung ist in re-
gelmäßigen, im Voraus festzulegenden Abständen, die zwei Jahre nicht 
überschreiten dürfen, zu überprüfen. 
(3) Im Antrag sollen die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betroffenen dargestellt werden. § 118 Absatz 2 Satz 1 und 2, § 120 
Absatz 2 und 3 sowie § 120a Absatz 1 Satz 1 und 3 der Zivilprozess-
ordnung sind entsprechend anzuwenden. Steht nach der freien Über-
zeugung des Gerichts der Aufwand für die Ermittlung der persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen außer Verhältnis zur 
Höhe des aus der Staatskasse zu begleichenden Anspruchs oder zur 
Höhe der vom Betroffenen voraussichtlich zu leistenden Zahlungen, so 
kann das Gericht ohne weitere Prüfung den zu leistenden Betrag fest-
setzen oder von einer Festsetzung der vom Betroffenen zu leisten- den 
Zahlungen absehen. 
(4) Der Betroffen ist vor der Festsetzung einer von ihm zu leistenden 
Zahlung anzuhören. 
(5) Ist eine Festsetzung nicht beantragt, so gelten für die Zahlungen, die 
aus der Staatskasse verlangt werden können, die Vorschriften über das 
Verfahren bei der Entschädigung von Zeugen hinsichtlich ihrer baren 
Auslagen sinngemäß. 
(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung für Anträge nach den Absätzen 1 und 2 Formulare einzuführen. 
Soweit Formulare eingeführt sind, muss der berufliche Betreuer oder 
der Betreuungsverein diese verwenden und sie, sofern sie hierzu be-
stimmt sind, als elektronisches Dokument einreichen. Andernfalls liegt 
keine ordnungsgemäße Geltendmachung im Sinne des § 1875 Absatz 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit dem Vormünder- 
und Betreuervergütungsgesetz vor. Die Landesregierungen können die 
Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die Landesjus-
tizverwaltungen übertragen. 
 

2 sowie § 120 Absatz 2 und 3 sowie § 120a Absatz 1 Satz 1 bis 3 
der Zivilprozessordnung sind entsprechend anzuwenden. Steht 
nach der freien Überzeugung des Gerichts der Aufwand zur Ermitt-
lung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Mün-
dels außer Verhältnis zur Höhe des aus der Staatskasse zu beglei-
chenden Anspruchs oder zur Höhe der voraussichtlich vom Mündel 
zu leistenden Zahlungen, kann das Gericht ohne weitere Prüfung 
den Anspruch festsetzen oder von einer Festsetzung der vom Mün-
del zu leistenden Zahlungen absehen. 
(4) Der Mündel ist zu hören, bevor nach Absatz 1 eine von ihm zu 
leistende Zahlung festgesetzt wird. Vor einer Entscheidung nach 
Absatz 3 ist der Erbe zu hören. 
 
 
§ 292 Zahlungen an den Betreuer 
(1) In Betreuungsverfahren gilt § 168 entsprechend. 
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung für Anträge und Erklärungen auf Ersatz von Aufwendun-
gen und Bewilligung von Vergütung Formulare einzuführen. Soweit 
Formulare eingeführt sind, müssen sich Personen, die die Betreu-
ung im Rahmen der Berufsausübung führen, ihrer bedienen und sie 
als elektronisches Dokument einreichen, wenn dieses für die auto-
matische Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist. Andernfalls 
liegt keine ordnungsgemäße Geltendmachung im Sinne von § 1836 
Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit § 1 
des Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetzes vor. Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 

§ 292a Zahlungen an die Staatskasse 
(1) Mit der Festsetzung nach § 292 Absatz 1 legt das Gericht zugleich 
Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen fest, die der Betroffene nach § 1880 
Absatz 2 und § 1881 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an die 

§ 168 FamFG 
(1) … Mit der Festsetzung bestimmt das Gericht Höhe und Zeit-
punkt der Zahlungen, die der Mündel an die Staatskasse nach den 
§§ 1836c und 1836e des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu leisten hat. 

Bislang Regelung im Verfahren für Vormund-
schaften angesiedelt. 
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Staatskasse zu leisten hat. Das Gericht kann Höhe und Zeitpunkt der 
zu leistenden Zahlungen gesondert festsetzen, wenn dies zweckmäßig 
ist. 
(2) Ist der Betroffene verstorben, so legt das Gericht Höhe und Zeitpunkt 
der Zahlungen fest, die der Erbe nach § 1881 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs an die Staatskasse zu leisten hat. Der Erbe ist verpflichtet, 
dem Gericht die hierfür notwendigen Auskünfte zu erteilen, insbeson-
dere dem Gericht auf dessen Verlangen ein Verzeichnis der zur Erb-
schaft gehörenden Gegenstände vorzulegen und an Eides statt zu ver-
sichern, dass er den Bestand nach bestem Wissen und Gewissen so 
vollständig angegeben habe, wie er dazu imstande ist. 
(3) Vor einer Entscheidung ist der Betroffene oder der Erbe anzuhören. 

Es kann die Zahlungen gesondert festsetzen, wenn dies zweckmä-
ßig ist. … 
(3) Nach dem Tode des Mündels bestimmt das Gericht Höhe und 
Zeitpunkt der Zahlungen, die der Erbe des Mündels nach § 1836e 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs an die Staatskasse zu leisten hat. 
Der Erbe ist verpflichtet, dem Gericht über den Bestand des Nach-
lasses Auskunft zu erteilen. Er hat dem Gericht auf Verlangen ein 
Verzeichnis der zur Erbschaft gehörenden Gegenstände vorzule-
gen und an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen 
und Gewissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er 
dazu imstande sei. 
(4) Der Mündel ist zu hören, bevor nach Absatz 1 eine von ihm zu 
leistende Zahlung festgesetzt wird. Vor einer Entscheidung nach 
Absatz 3 ist der Erbe zu hören. 
 

§ 293 Erweiterung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbe-
halts 
(1) Für die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers und die Er-
weiterung des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen 
gelten die Vorschriften über die Anordnung dieser Maßnahmen entspre-
chend. Das Gericht hat die zuständige Behörde nur anzuhören, wenn 
es der Betroffene verlangt oder es zur Sachaufklärung erforderlich ist. 
(2) Einer persönlichen Anhörung nach § 278 Abs. 1 sowie der Einholung 
eines Gutachtens oder ärztlichen Zeugnisses (§§ 280 und 281) bedarf 
es nicht, 
1.  wenn diese Verfahrenshandlungen nicht länger als sechs Monate 
zurückliegen oder 
2. die beabsichtigte Erweiterung nach Absatz 1 nicht wesentlich ist. 
Eine wesentliche Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers liegt 
insbesondere vor, wenn erstmals ganz oder teilweise die Personen-
sorge oder eine der § 1815 Absatz 2 oder den §§ 1829 bis 1832 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Aufgaben einbezogen wird. 
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann das Gericht von der Einholung 
eines Gutachtens oder eines ärztlichen Zeugnisses absehen, wenn der 

§ 293 Erweiterung der Betreuung oder des Einwilligungsvor-
behalts 
(1) Für die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers und die 
Erweiterung des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklä-
rungen gelten die Vorschriften über die Anordnung dieser Maßnah-
men entsprechend. Das Gericht hat die zuständige Behörde nur an-
zuhören, wenn es der Betroffene verlangt oder es zur Sachaufklä-
rung erforderlich ist. 
(2) Einer persönlichen Anhörung nach § 278 Abs. 1 sowie der Ein-
holung eines Gutachtens oder ärztlichen Zeugnisses (§§ 280 und 
281) bedarf es nicht, 
1. wenn diese Verfahrenshandlungen nicht länger als sechs Mo-
nate zurückliegen oder 
2. die beabsichtigte Erweiterung nach Absatz 1 nicht wesentlich ist. 
Eine wesentliche Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers 
liegt insbesondere vor, wenn erstmals ganz oder teilweise die Per-
sonensorge oder eine der in § 1896 Abs. 4 oder den §§ 1904 bis 
1906a des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Aufgaben einbe-
zogen wird. 

Verzicht auf Gutachten oder Arztattest nach 
dem (neuen) Absatz 3, wenn veränderter Be-
treuungsbedarf aufgrund äußerer Umstände 
gegeben ist. 
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Aufgabenkreis des Betreuers nicht aufgrund einer Änderung des Krank-
heits- oder Behinderungsbildes des Betroffenen, sondern aufgrund der 
Änderung seiner Lebensumstände oder einer unzureichenden Wirkung 
anderer Hilfen erweitert werden soll. 
(4) Ist mit der Bestellung eines weiteren Betreuers nach § 1817 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Erweiterung des Aufgabenkreises ver-
bunden, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
 

(3) Ist mit der Bestellung eines weiteren Betreuers nach § 1899 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Erweiterung des Aufgabenkreises 
verbunden, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 294 Aufhebung und Einschränkung der Betreuung oder des Ein-
willigungsvorbehalts 
(1) Für die Aufhebung der Betreuung oder der Anordnung eines Einwil-
ligungsvorbehalts und für die Einschränkung des Aufgabenkreises des 
Betreuers oder des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklä-
rungen gilt § 279 Absatz 1, 3 und 4 sowie § 288 Absatz 2 Satz 1 ent-
sprechend. Das Gericht hat die zuständige Behörde nur anzuhören, 
wenn es der Betroffene verlangt oder es zur Sachaufklärung erforderlich 
ist. 
(2) Hat das Gericht nach § 281 Abs. 1 von der Einholung eines Gutach-
tens abgesehen, ist dies nachzuholen, wenn ein Antrag des Betroffenen 
auf Aufhebung der Betreuung oder Einschränkung des Aufgabenkrei-
ses erstmals abgelehnt werden soll. 
(3) Über die Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts 
hat das Gericht spätestens sieben Jahre nach der Anordnung dieser 
Maßnahmen zu entscheiden. 
 

§ 294 Aufhebung und Einschränkung der Betreuung oder des 
Einwilligungsvorbehalts 
(1) Für die Aufhebung der Betreuung oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts und für die Einschränkung des Aufgaben-
kreises des Betreuers oder des Kreises der einwilligungsbedürfti-
gen Willenserklärungen gilt § 279 Absatz 1, 3 und 4 sowie § 288 
Absatz 2 Satz 1 entsprechend. Das Gericht hat die zuständige Be-
hörde nur anzuhören, wenn es der Betroffene verlangt oder es zur 
Sachaufklärung erforderlich ist. 
(2) Hat das Gericht nach § 281 Abs. 1 Nr. 1 von der Einholung eines 
Gutachtens abgesehen, ist dies nachzuholen, wenn ein Antrag des 
Betroffenen auf Aufhebung der Betreuung oder Einschränkung des 
Aufgabenkreises erstmals abgelehnt werden soll. 
(3) Über die Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvor-
behalts hat das Gericht spätestens sieben Jahre nach der Anord-
nung dieser Maßnahmen zu entscheiden. 

Nur redaktionelle Folgeänderung 

§ 295 Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbe-
halts 
(1) Für die Verlängerung der Bestellung eines Betreuers oder der An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehalts gelten die Vorschriften über die 
erstmalige Anordnung dieser Maßnahmen entsprechend. Von der er-
neuten Einholung eines Gutachtens kann abgesehen werden, wenn 
sich aus der persönlichen Anhörung des Betroffenen und einem ärztli-
chen Zeugnis ergibt, dass sich der Umfang der Betreuungsbedürftigkeit 
offensichtlich nicht verringert hat und eine Verlängerung dem erklärten 

§ 295 Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungsvor-
behalts 
(1) Für die Verlängerung der Bestellung eines Betreuers oder der 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts gelten die Vorschriften 
über die erstmalige Anordnung dieser Maßnahmen entsprechend. 
Von der erneuten Einholung eines Gutachtens kann abgesehen 
werden, wenn sich aus der persönlichen Anhörung des Betroffenen 
und einem ärztlichen Zeugnis ergibt, dass sich der Umfang der Be-
treuungsbedürftigkeit offensichtlich nicht verringert hat. Das Gericht 
hat die zuständige Behörde nur anzuhören, wenn es der Betroffene 
verlangt oder es zur Sachaufklärung erforderlich ist. 

Verkürzte Überprüfungsfrist bei Maßnahmen 
gegen den Willen des Betreuten 
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Willen des Betroffenen nicht widerspricht. Das Gericht hat die zustän-
dige Behörde nur anzuhören, wenn es der Betroffene verlangt oder es 
zur Sachaufklärung erforderlich ist. 
(2) Über die Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbe-
halts hat das Gericht spätestens sieben Jahre nach der Anordnung die-
ser Maßnahmen zu entscheiden. Ist die Maßnahme gegen den erklär-
ten Willen des Betroffenen angeordnet worden, ist über eine erstmalige 
Verlängerung spätestens nach zwei Jahren zu entscheiden. 
 

(2) Über die Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungs-
vorbehalts hat das Gericht spätestens sieben Jahre nach der An-
ordnung dieser Maßnahmen zu entscheiden. 
 

§ 296 Entlassung des Betreuers und Bestellung eines neuen Be-
treuers 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen und den Betreuer persönlich anzu-
hören, wenn der Betroffene einer Entlassung des Betreuers (§ 1868 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) widerspricht. 
(2) Vor der Bestellung eines neuen Betreuers (§ 1869 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) hat das Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören. 
Das gilt nicht, wenn der Betroffene sein Einverständnis mit dem Betreu-
erwechsel erklärt hat. § 279 Abs. 1, 3 und 4 gilt entsprechend. 
 

§ 296 Entlassung des Betreuers und Bestellung eines neuen 
Betreuers 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen und den Betreuer persönlich 
anzuhören, wenn der Betroffene einer Entlassung des Betreuers (§ 
1908b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) widerspricht. 
(2) Vor der Bestellung eines neuen Betreuers (§ 1908c des Bürger-
lichen Gesetzbuchs) hat das Gericht den Betroffenen persönlich 
anzuhören. Das gilt nicht, wenn der Betroffene sein Einverständnis 
mit dem Betreuerwechsel erklärt hat. § 279 gilt entsprechend. 

 

§ 297 Sterilisation 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Genehmigung einer Einwil-
ligung des Betreuers in eine Sterilisation (§ 1905 Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) persönlich anzuhören und sich einen persönlichen 
Eindruck von ihm zu verschaffen. Es hat den Betroffenen über den mög-
lichen Verlauf des Verfahrens zu unterrichten. 
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde anzuhören, wenn es der 
Betroffene verlangt oder es der Sachaufklärung dient. 
(3) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten anzuhören. Auf Verlangen 
des Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende Person anzu-
hören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
(4) Verfahrenshandlungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nicht 
durch den ersuchten Richter vorgenommen werden. 

§ 297 Sterilisation 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Genehmigung einer 
Einwilligung des Betreuers in eine Sterilisation (§ 1830 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) persönlich anzuhören und sich einen 
persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen. Es hat den Betroffe-
nen über den möglichen Verlauf des Verfahrens zu unterrichten. 
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde anzuhören, wenn es 
der Betroffene verlangt oder es der Sachaufklärung dient. 
(3) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten anzuhören. Auf Ver-
langen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende 
Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung mög-
lich ist. 
(4) Verfahrenshandlungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nicht 
durch den ersuchten Richter vorgenommen werden. 

Nur redaktionelle Folgeänderung 
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(5) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforderlich, sofern 
sich der Betroffene nicht von einem Rechtsanwalt oder einem anderen 
geeigneten Verfahrensbevollmächtigten vertreten lässt. 
(6) Die Genehmigung darf erst erteilt werden, nachdem durch förmliche 
Beweisaufnahme Gutachten von Sachverständigen eingeholt sind, die 
sich auf die medizinischen, psychologischen, sozialen, sonderpädago-
gischen und sexualpädagogischen Gesichtspunkte erstrecken. Die 
Sachverständigen haben den Betroffenen vor Erstattung des Gutach-
tens persönlich zu untersuchen oder zu befragen. Sachverständiger 
und ausführender Arzt dürfen nicht personengleich sein. 
(7) Die Genehmigung wird wirksam mit der Bekanntgabe an den für die 
Entscheidung über die Einwilligung in die Sterilisation bestellten Be-
treuer und 
1. an den Verfahrenspfleger oder 
2. den Verfahrensbevollmächtigten, wenn ein Verfahrenspfleger nicht 
bestellt wurde. 
(8) Die Entscheidung über die Genehmigung ist dem Betroffenen stets 
selbst bekannt zu machen. Von der Bekanntgabe der Gründe an den 
Betroffenen kann nicht abgesehen werden. Der zuständigen Behörde 
ist die Entscheidung stets bekannt zu geben. 

(5) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforderlich, 
sofern sich der Betroffene nicht von einem Rechtsanwalt oder ei-
nem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtigten vertreten 
lässt. 
(6) Die Genehmigung darf erst erteilt werden, nachdem durch förm-
liche Beweisaufnahme Gutachten von Sachverständigen eingeholt 
sind, die sich auf die medizinischen, psychologischen, sozialen, 
sonderpädagogischen und sexualpädagogischen Gesichtspunkte 
erstrecken. Die Sachverständigen haben den Betroffenen vor Er-
stattung des Gutachtens persönlich zu untersuchen oder zu befra-
gen. Sachverständiger und ausführender Arzt dürfen nicht perso-
nengleich sein. 
(7) Die Genehmigung wird wirksam mit der Bekanntgabe an den für 
die Entscheidung über die Einwilligung in die Sterilisation bestellten 
Betreuer und 
1. an den Verfahrenspfleger oder 
2. den Verfahrensbevollmächtigten, wenn ein Verfahrenspfleger 
nicht bestellt wurde. 
(8) Die Entscheidung über die Genehmigung ist dem Betroffenen 
stets selbst bekannt zu machen. Von der Bekanntgabe der Gründe 
an den Betroffenen kann nicht abgesehen werden. Der zuständigen 
Behörde ist die Entscheidung stets bekannt zu geben. 
 

§ 298 Verfahren in Fällen des § 1829 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs 
(1) Das Gericht darf die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder den Wi-
derruf einer Einwilligung eines Betreuers oder eines Bevollmächtigten 
(§ 1829 Absatz 1, 2 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) nur geneh-
migen, wenn es den Betroffenen zuvor persönlich angehört hat. Das 
Gericht soll die sonstigen Beteiligten anhören. Auf Verlangen des Be-
troffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende Person anzuhören, 
wenn dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
(2) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforderlich, wenn 
Gegenstand des Verfahrens eine Genehmigung nach § 1829 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist. 

§ 298 Verfahren in Fällen des § 1904 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs 
(1) Das Gericht darf die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder den 
Widerruf einer Einwilligung eines Betreuers oder eines Bevollmäch-
tigten (§ 1904 Absatz 1, 2 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
nur genehmigen, wenn es den Betroffenen zuvor persönlich ange-
hört hat. Das Gericht soll die sonstigen Beteiligten anhören. Auf 
Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende 
Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung mög-
lich ist. 
(2) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforderlich, 
wenn Gegenstand des Verfahrens eine Genehmigung nach § 1904 

Nur redaktionelle Folgeänderung 
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(3) Vor der Genehmigung ist ein Sachverständigengutachten einzuho-
len. Der Sachverständige soll nicht auch der behandelnde Arzt sein. 
 

Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist. 
(3) Vor der Genehmigung ist ein Sachverständigengutachten ein-
zuholen. Der Sachverständige soll nicht auch der behandelnde Arzt 
sein 

§ 299 Persönliche Anhörung in anderen Genehmigungsverfahren  
Das Gericht hat den Betroffenen vor einer Entscheidung nach § 1833 
Absatz 3 oder § 1820 Absatz 5 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
persönlich anzuhören. Das Gericht soll den Betroffenen vor einer Ent-
scheidung nach den §§ 1850 bis 1854 persönlich anhören.  
 

§ 299 Verfahren in anderen Entscheidungen 
Das Gericht soll den Betroffenen vor einer Entscheidung nach § 
1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 1821, 1822 Nr. 1 bis 
4, 6 bis 13 sowie den §§ 1823 und 1825 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs persönlich anhören. Vor einer Entscheidung nach § 1907 
Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das Gericht den 
Betroffenen persönlich anzuhören. 
 

Sprachliche Überarbeitung 

§ 301 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit 
(1) Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine einstweilige Anordnung 
nach § 300 bereits vor der persönlichen Anhörung des Betroffenen so-
wie vor Anhörung und Bestellung des Verfahrenspflegers erlassen. 
Diese Verfahrenshandlungen sind unverzüglich nachzuholen. 
(2) Das Gericht ist bei Gefahr im Verzug bei der Auswahl des Betreuers 
nicht an § 1816 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gebunden. 

§ 301 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit 
(1) Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine einstweilige Anord-
nung nach § 300 bereits vor Anhörung des Betroffenen sowie vor 
Anhörung und Bestellung des Verfahrenspflegers erlassen. Diese 
Verfahrenshandlungen sind unverzüglich nachzuholen. 
(2) Das Gericht ist bei Gefahr im Verzug bei der Auswahl des Be-
treuers nicht an § 1897 Abs. 4 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gebunden. 
 

Redaktionelle Folgeänderung 

§ 304 Beschwerde der Staatskasse 
(1) Das Recht der Beschwerde steht dem Vertreter der Staatskasse zu, 
soweit die Interessen der Staatskasse durch den Beschluss betroffen 
sind. Hat der Vertreter der Staatskasse geltend gemacht, der Betreuer 
habe eine Abrechnung falsch erteilt oder der Betreute könne anstelle 
eines nach § 1816 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellten Be-
treuers durch eine oder mehrere andere geeignete Personen außerhalb 
einer Berufsausübung betreut werden, steht ihm gegen einen die Ent-
lassung des Betreuers ablehnenden Beschluss die Beschwerde zu. 
(2) Die Frist zur Einlegung der Beschwerde durch den Vertreter der 
Staatskasse beträgt drei Monate und beginnt mit der formlosen Mittei-
lung (§ 15 Abs. 3) an ihn. 
 

§ 304 Beschwerde der Staatskasse 
(1) Das Recht der Beschwerde steht dem Vertreter der Staatskasse 
zu, soweit die Interessen der Staatskasse durch den Beschluss be-
troffen sind. Hat der Vertreter der Staatskasse geltend gemacht, der 
Betreuer habe eine Abrechnung falsch erteilt oder der Betreute 
könne anstelle eines nach § 1897 Abs. 6 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bestellten Betreuers durch eine oder mehrere andere geeig-
nete Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut werden, 
steht ihm gegen einen die Entlassung des Betreuers ablehnenden 
Beschluss die Beschwerde zu. 
(2) Die Frist zur Einlegung der Beschwerde durch den Vertreter der 
Staatskasse beträgt drei Monate und beginnt mit der formlosen Mit-
teilung (§ 15 Abs. 3) an ihn. 

Redaktionelle Folgeänderung 
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§ 307 Kosten in Betreuungssachen 
In Betreuungssachen kann das Gericht die Auslagen des Betroffenen, 
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig wa-
ren, ganz oder teilweise der Staatskasse auferlegen, wenn eine Betreu-
ungsmaßnahme nach den §§ 1814 bis 1881 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs abgelehnt, als ungerechtfertigt aufgehoben, eingeschränkt oder 
das Verfahren ohne Entscheidung über eine solche Maßnahme been-
det wird. 

§ 307 Kosten in Betreuungssachen 
In Betreuungssachen kann das Gericht die Auslagen des Betroffe-
nen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not-
wendig waren, ganz oder teilweise der Staatskasse auferlegen, 
wenn eine Betreuungsmaßnahme nach den §§ 1896 bis 1908i des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs abgelehnt, als ungerechtfertigt aufgeho-
ben, eingeschränkt oder das Verfahren ohne Entscheidung über 
eine solche Maßnahme beendet wird. 
 

Redaktionelle Folgeänderung 

§ 309 Mitteilung an die Meldebehörde 
Wird ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, der sich auf die Aufent-
haltsbestimmung des Betroffenen erstreckt, so hat das Gericht dies der 
Meldebehörde unter Angabe des Betreuers mitzuteilen. Eine Mitteilung 
hat auch zu erfolgen, wenn der Einwilligungsvorbehalt nach Satz 1 auf-
gehoben wird oder ein Wechsel in der Person des Betreuers eintritt. 

§ 309 Besondere Mitteilungen 
Wird ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, der sich auf die Auf-
enthaltsbestimmung des Betroffenen erstreckt, so hat das Gericht 
dies der Meldebehörde unter Angabe des Betreuers mitzuteilen. 
Eine Mitteilung hat auch zu erfolgen, wenn der Einwilligungsvorbe-
halt nach Satz 1 aufgehoben wird oder ein Wechsel in der Person 
des Betreuers eintritt. 
 

Mitteilung an Wahlbehörde bereits 2019 ge-
strichen 

§ 309a Mitteilungen an die Betreuungsbehörde  
(1) Endet die Betreuung durch Tod des Betroffenen, so hat das Gericht 
dies der Betreuungsbehörde mitzuteilen.  
(2) Das Gericht kann der Betreuungsbehörde Umstände mitteilen, die 
die Eignung oder Zuverlässigkeit des Betreuers betreffen. Das Gericht 
unterrichtet zugleich den Betreuer über die Mitteilung und deren Inhalt. 
Die Unterrichtung des Betreuers unterbleibt, solange der Zweck der Mit-
teilung hierdurch gefährdet würde. Sie ist nachzuholen, sobald die 
Gründe nach Satz 3 entfallen sind.  
 

Keine Vorgängerbestimmung Abs. 1: ergänzt § 288 Abs. 2 FamFG. Mittei-
lung über sonstige Verfahrensbeendigung 
(zB Betreuungsaufhebung) ergibt sich aus § 
20 EGGVG. 
Abs. 2: siehe zur Mitteilung anderer Stellen an 
die Betreuungsbehörde und das Gericht § 31 
BtOG, § 71 Abs. 3 SGB X 
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Neue Fassung ab 2023 Bisherige Regelung bis 31.12.2022 Anmerkungen 

Unterbringungsverfahren  

§ 312 Unterbringungssachen 
Unterbringungssachen sind Verfahren, die die Genehmigung oder 
Anordnung einer 
1. freiheitsentziehenden Unterbringung nach § 1831 Absatz 1 und 2 
auch in Verbindung mit Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
2. freiheitsentziehenden Maßnahme nach § 1831 Absatz 4 auch in 
Verbindung mit Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. ärztlichen Zwangsmaßnahme, auch einschließlich einer Verbrin-
gung zu einem stationären Aufenthalt, nach § 1832 Absatz 1, 2 und 4 
auch in Verbindung mit Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
4. freiheitsentziehenden Unterbringung, freiheitsentziehenden Maß-
nahme oder ärztlichen Zwangsmaßnahme bei Volljährigen nach den 
Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker 
betreffen (Unterbringungsmaßnahme). 

§ 312 Unterbringungssachen 
Unterbringungssachen sind Verfahren, die die Genehmigung oder 
Anordnung einer 
1. freiheitsentziehenden Unterbringung nach § 1906 Absatz 1 und 
2 auch in Verbindung mit Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
2. freiheitsentziehenden Maßnahme nach § 1906 Absatz 4 auch in 
Verbindung mit Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. ärztlichen Zwangsmaßnahme, auch einschließlich einer Verbrin-
gung zu einem stationären Aufenthalt, nach § 1906a Absatz 1, 2 
und 4 auch in Verbindung mit Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder 
4. freiheitsentziehenden Unterbringung, freiheitsentziehenden 
Maßnahme oder ärztlichen Zwangsmaßnahme bei Volljährigen 
nach den Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kran-
ker betreffen (Unterbringungsmaßnahme). 
 

Redaktionelle Folgeänderung 

§ 315 Beteiligte 
(1) Zu beteiligen sind 
1. der Betroffene, 
2. der Betreuer, 
3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1814 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung als Beteiligter 
zum Verfahren hinzugezogen. 
(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als Beteiligte hinzu-
zuziehen. 
(4) Beteiligt werden können im Interesse des Betroffenen 

§ 315 Beteiligte 
(1) Zu beteiligen sind 
1. der Betroffene, 
2. der Betreuer, 
3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs. 
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung als Beteilig-
ter zum Verfahren hinzugezogen. 
(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als Beteiligte hinzu-
zuziehen. 
(4) Beteiligt werden können im Interesse des Betroffenen 

Redaktionelle Folgeänderung 
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1. dessen Ehegatte oder Lebenspartner, wenn die Ehegatten oder Le-
benspartner nicht dauernd getrennt leben, sowie dessen Eltern und 
Kinder, wenn der Betroffene bei diesen lebt oder bei Einleitung des 
Verfahrens gelebt hat, sowie die Pflegeeltern, 
2. eine von ihm benannte Person seines Vertrauens, 
3. der Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene lebt. 
Das Landesrecht kann vorsehen, dass weitere Personen und Stellen 
beteiligt werden können. 
 

1. dessen Ehegatte oder Lebenspartner, wenn die Ehegatten oder 
Lebenspartner nicht dauernd getrennt leben, sowie dessen Eltern 
und Kinder, wenn der Betroffene bei diesen lebt oder bei Einleitung 
des Verfahrens gelebt hat, sowie die Pflegeeltern, 
2. eine von ihm benannte Person seines Vertrauens, 
3. der Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene lebt. 
Das Landesrecht kann vorsehen, dass weitere Personen und Stel-
len beteiligt werden können. 

§ 317 Verfahrenspfleger 
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen geeigneten Verfahrens-
pfleger zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des 
Betroffenen erforderlich ist. Die Bestellung ist insbesondere erforder-
lich, wenn von einer Anhörung des Betroffenen abgesehen werden 
soll. Bei der Genehmigung einer Einwilligung in eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme oder deren Anordnung ist die Bestellung eines 
Verfahrenspflegers stets erforderlich. 
(2) Bestellt das Gericht dem Betroffenen keinen Verfahrenspfleger, ist 
dies in der Entscheidung, durch die eine Unterbringungsmaßnahme 
genehmigt oder angeordnet wird, zu begründen. 
(3) Der Verfahrenspfleger hat die Wünsche, hilfsweise den mutmaßli-
chen Willen des Betroffenen festzustellen und im gerichtlichen Ver-
fahren zur Geltung zu bringen. Er hat den Betroffenen über Gegen-
stand, Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in geeigneter 
Weise zu informieren und ihn bei Bedarf bei der Ausübung seiner 
Rechte im Verfahren zu unter- stützen. Er ist nicht gesetzlicher Ver-
treter des Betroffenen. 
(4) Als Verfahrenspfleger ist eine natürliche Person zu bestellen. Wer 
Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner Berufsausübung führt, 
soll nur dann zum Verfahrenspfleger bestellt werden, wenn keine an-
dere geeignete Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen 
Führung der Verfahrenspflegschaft bereit ist. 
(5) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder 
aufgehoben werden, wenn die Interessen des Betroffenen von einem 

§ 317 Verfahrenspfleger 
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen Verfahrenspfleger zu 
bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des Be-
troffenen erforderlich ist. Die Bestellung ist insbesondere erforder-
lich, wenn von einer Anhörung des Betroffenen abgesehen werden 
soll. Bei der Genehmigung einer Einwilligung in eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme oder deren Anordnung ist die Bestellung eines 
Verfahrenspflegers stets erforderlich. 
(2) Bestellt das Gericht dem Betroffenen keinen Verfahrenspfleger, 
ist dies in der Entscheidung, durch die eine Unterbringungsmaß-
nahme genehmigt oder angeordnet wird, zu begründen. 
(3) Wer Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner Berufsaus-
übung führt, soll nur dann zum Verfahrenspfleger bestellt werden, 
wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, die zur 
ehrenamtlichen Führung der Verfahrenspflegschaft bereit ist. 
(4) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder 
aufgehoben werden, wenn die Interessen des Betroffenen von ei-
nem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbe-
vollmächtigten vertreten werden. 
(5) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, 
mit der Rechtskraft der Endentscheidung oder mit dem sonstigen 
Abschluss des Verfahrens. 
(6) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder deren Aufhebung 
sowie die Ablehnung einer derartigen Maßnahme sind nicht selb-
ständig anfechtbar. 

Klarstellung der Aufgaben des Verfahrenspfle-
gers (vgl. § 276 FamFG). 
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Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevoll-
mächtigten vertreten werden. 
(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, mit 
der Rechtskraft der Endentscheidung oder mit dem sonstigen Ab-
schluss des Verfahrens. 
(7) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder deren Aufhebung 
sowie die Ablehnung einer derartigen Maßnahme sind nicht selbstän-
dig anfechtbar. 
(8) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuerlegen. 
 

(7) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuerlegen. 

§ 319 Persönliche Anhörung des Betroffenen 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor einer Unterbringungsmaß-
nahme persönlich anzuhören und sich einen persönlichen Eindruck 
von ihm zu verschaffen. Den persönlichen Eindruck verschafft sich 
das Gericht, soweit dies erforderlich ist, in der üblichen Umgebung 
des Betroffenen. 
(2) In der Anhörung erörtert das Gericht mit dem Betroffenen das Ver-
fahren, das Ergebnis des übermittelten Gutachtens und die mögliche 
Dauer einer Unterbringung. Hat das Gericht dem Betroffenen nach § 
317 einen Verfahrenspfleger bestellt, soll die persönliche Anhörung in 
dessen Anwesenheit stattfinden. 
(3) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 unterbleiben, weil 
hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu 
besorgen sind, darf diese Entscheidung nur auf Grundlage eines ärzt-
lichen Gutachtens getroffen werden. Unterbleibt aus diesem Grund 
die persönliche Anhörung, so bedarf es auch keiner Verschaffung ei-
nes persönlichen Eindrucks. 
(4) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 sollen nicht im Wege der 
Rechtshilfe erfolgen. 
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zuständige Behörde 
vorführen lassen, wenn er sich weigert, an Verfahrenshandlungen 
nach Absatz 1 mitzuwirken. 

§ 319 Anhörung des Betroffenen 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor einer Unterbringungsmaß-
nahme persönlich anzuhören und sich einen persönlichen Eindruck 
von ihm zu verschaffen. Den persönlichen Eindruck verschafft sich 
das Gericht, soweit dies erforderlich ist, in der üblichen Umgebung 
des Betroffenen. 
(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen über den möglichen 
Verlauf des Verfahrens. 
(3) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 unterbleiben, 
weil hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffe-
nen zu besorgen sind, darf diese Entscheidung nur auf Grundlage 
eines ärztlichen Gutachtens getroffen werden. 
(4) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 sollen nicht im Wege der 
Rechtshilfe erfolgen. 
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zuständige Be-
hörde vorführen lassen, wenn er sich weigert, an Verfahrenshand-
lungen nach Absatz 1 mitzuwirken. 
(6) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies 
ausdrücklich angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, er-
forderlichenfalls um Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane 
nachzusuchen. 
(7) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung 
nur gewaltsam geöffnet, betreten und durchsucht werden, wenn 
das Gericht dies zu dessen Vorführung zur Anhörung ausdrücklich 

Konkretisierung des Anhörungsinhaltes und der 
Anwesenheit des Verfahrenspflegers (vgl. § 
278 FamFG) 
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(6) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies 
ausdrücklich angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, er-
forderlichenfalls um Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane 
nachzusuchen. 
(7) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung nur 
gewaltsam geöffnet, betreten und durchsucht werden, wenn das Ge-
richt dies zu dessen Vorführung zur Anhörung ausdrücklich angeord-
net hat. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung nach Satz 1 durch 
die zuständige Behörde erfolgen. Durch diese Regelung wird das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13 Absatz 
1 des Grundgesetzes eingeschränkt. 
 

angeordnet hat. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung nach 
Satz 1 durch die zuständige Behörde erfolgen. Durch diese Rege-
lung wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus 
Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes eingeschränkt. 

§ 324 Wirksamwerden von Beschlüssen 
(1) Beschlüsse über die Genehmigung oder die Anordnung einer Un-
terbringungsmaßnahme werden mit Rechtskraft wirksam. 
(2) Das Gericht kann die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses an-
ordnen. In diesem Fall wird er wirksam, wenn der Beschluss und die 
Anordnung seiner sofortigen Wirksamkeit 
1. dem Betroffenen, dem Verfahrenspfleger, dem Betreuer oder dem 
Bevollmächtigten im Sinne des § 1814 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bekannt gegeben werden, 
2. einem Dritten zum Zweck des Vollzugs des Beschlusses mitgeteilt 
werden oder 
3. der Geschäftsstelle des Gerichts zum Zweck der Bekanntgabe 
übergeben werden. 
Der Zeitpunkt der sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu 
vermerken. 

§ 324 Wirksamwerden von Beschlüssen 
(1) Beschlüsse über die Genehmigung oder die Anordnung einer 
Unterbringungsmaßnahme werden mit Rechtskraft wirksam. 
(2) Das Gericht kann die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses 
anordnen. In diesem Fall wird er wirksam, wenn der Beschluss und 
die Anordnung seiner sofortigen Wirksamkeit 
1. dem Betroffenen, dem Verfahrenspfleger, dem Betreuer oder 
dem Bevollmächtigten im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bekannt gegeben werden, 
2. einem Dritten zum Zweck des Vollzugs des Beschlusses mitge-
teilt werden oder 
3. der Geschäftsstelle des Gerichts zum Zweck der Bekanntgabe 
übergeben werden. 
Der Zeitpunkt der sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu 
vermerken. 

Redaktionelle Folgeänderung 

§ 326 Zuführung zur Unterbringung;  Verbringung zu einem sta-
tionären Aufenthalt 
(1) Die zuständige Behörde hat den Betreuer oder den Bevollmäch-
tigten im Sinne des § 1814 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs auf deren Wunsch bei der Zuführung zur Unterbringung 
nach § 312 Nr. 1 oder bei der Verbringung nach § 312 Nummer 3 zu 
unterstützen. 

§ 326 Zuführung zur Unterbringung;  Verbringung zu einem 
stationären Aufenthalt 
(1) Die zuständige Behörde hat den Betreuer oder den Bevollmäch-
tigten im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs auf deren Wunsch bei der Zuführung zur Unterbringung nach 
§ 312 Nr. 1 oder bei der Verbringung nach § 312 Nummer 3 zu 
unterstützen. 

Redaktionelle Folgeänderung 
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(2) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies 
ausdrücklich angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, er-
forderlichenfalls die Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane 
nachzusuchen. 
(3) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung nur 
gewaltsam geöffnet, betreten und durchsucht werden, wenn das Ge-
richt dies zu dessen Zuführung zur Unterbringung oder zu dessen 
Verbringung nach § 312 Nummer 3 ausdrücklich angeordnet hat. Vor 
der Anordnung ist der Betroffene persönlich anzuhören. Bei Gefahr 
im Verzug kann die Anordnung durch die zuständige Behörde ohne 
vorherige Anhörung des Betroffenen erfolgen. Durch diese Regelung 
wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13 
Absatz 1 des Grundgesetzes eingeschränkt. 
 

(2) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies 
ausdrücklich angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, er-
forderlichenfalls die Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane 
nachzusuchen. 
(3) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung 
nur gewaltsam geöffnet, betreten und durchsucht werden, wenn 
das Gericht dies zu dessen Zuführung zur Unterbringung oder zu 
dessen Verbringung nach § 312 Nummer 3 ausdrücklich angeord-
net hat. Vor der Anordnung ist der Betroffene persönlich anzuhören. 
Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch die zuständige 
Behörde ohne vorherige Anhörung des Betroffenen erfolgen. Durch 
diese Regelung wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung aus Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes eingeschränkt. 

§ 332 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit 
Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine einstweilige Anordnung 
nach § 331 bereits vor der persönlichen Anhörung des Betroffenen 
sowie vor Anhörung und Bestellung des Verfahrenspflegers erlassen. 
Diese Verfahrenshandlungen sind unverzüglich nachzuholen. 
 

§ 332 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit 
Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine einstweilige Anord-
nung nach § 331 bereits vor Anhörung des Betroffenen sowie vor 
Anhörung und Bestellung des Verfahrenspflegers erlassen. Diese 
Verfahrenshandlungen sind unverzüglich nachzuholen. 

Redaktionelle Folgeänderung 

§ 334 Einstweilige Maßregeln 
Die §§ 331, 332 und 333 gelten entsprechend, wenn nach § 1867 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Unterbringungsmaßnahme getroffen 
werden soll. 

§ 334 Einstweilige Maßregeln 
Die §§ 331, 332 und 333 gelten entsprechend, wenn nach § 1846 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Unterbringungsmaßnahme ge-
troffen werden soll. 

Redaktionelle Folgeänderung 

 
 
 
 
 
 


